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Editorial

Bayern – Paradies für Unternehmenserben?

Steuerliche Regelungen haben in vielen 
 Fällen einen derartigen Grad an Komplexität 
erreicht, dass eine Anwendung allein auf-
grund des Gesetzeswortlauts kaum mehr 
möglich ist. Das Gesetz flankierende An-
wendungserlasse der Finanzverwaltung sind 
deshalb an der Tagesordnung. So auch bei 
den neuen Regelungen zur Begünstigung 
von betrieblichem Vermögen im  Rahmen 

der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Der 
inzwischen veröffentlichte Anwendungser-
lass beantwortet längst nicht alle Fragen und 
stellt gewiss nicht an jeder Stelle zufrieden. 
Auch die lange Wartezeit war für die Rechts-
anwender höchst ärgerlich, liegt aber im 
Rahmen des (leider)  Üblichen. Auf so man-
chen Erlass hat die Praxis erheblich länger 
warten müssen. 

Politisch schlägt der Erlass jedoch hohe 
Wellen: Die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
ist keine Bundessteuer, sondern wird – trotz 
bundeseinheitlichem Gesetz – von den 
 Ländern nach deren Aus legung erhoben. 
Zwischen den Bundes ländern  abgestimmte 
Erlasse können den Gleichlauf sicherstellen. 

Das ist jedoch gescheitert. Bayern ist nicht 
bereit, die von den anderen Bundesländern 
gefundenen Auslegungsregelungen anzu-
wenden. 

Ob die Ablehnung politische Botschaft oder 
nur Ausdruck formaler Querelen und nicht 
beachteter Befindlichkeiten ist, bleibt unklar. 
Die signalisierte Grundhaltung ist jedoch 
uneingeschränkt zu begrüßen: Die neuen 
 Begünstigungsregelungen sind zu wenig 
 unternehmerfreundlich und der  Anwen dungs -
erlass verschlimmert die Situation für Unter-
nehmenserben noch. Ob das Ausscheren 
Bayerns tatsächlich  einen Vorteil bringt, 
muss aber bezweifelt  werden. Dem Ver-
nehmen nach wird es  keinen eigenen Erlass 
für Bayern geben, sodass die Finanzämter 
trotz allem wohl auf die allgemeinen Rege-
lungen zurückgreifen werden. Spätestens 
wenn der  Erlass von der Bundesregierung  
in Erbschaftsteuerrichtlinien überführt wird, 
gibt es für die bayerischen Finanzämter 
 ohnehin kein Entrinnen mehr. Und der Weg 
über die Finanzgerichte zum Bundesfinanz-
hof nach München steht nicht nur den baye-
rischen Steuerpflichtigen offen. Trotzdem ist 
gutzuheißen, dass zumindest an einigen 
 Stellen erkannt wurde, welch inakzeptable 
Erschwernis der Unternehmensnachfolge 
sich durch die Neuregelungen ergeben hat.

Christian Slabon
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Geschäftsführer und Partner der ATG
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Hintergrund

Das Berichtswesen gilt als Rückgrat der 
wertorientierten Unternehmenssteuerung. 
Der Informationsbedarf interner und externer 
Berichtsempfänger soll zeitnah, vollständig 
und korrekt gedeckt werden. Häufig werden 
Berichte manuell in Excel erstellt. Der Vor-
gang ist zeitaufwendig und fehleranfällig.  Je 
umfangreicher und häufiger das Reporting 
erstellt wird, desto nützlicher ist die Auto-
mation des Erstellungs- und Aktualisie-
rungsprozesses. 

Vorgehensweise

Die Automation des Berichtswesens ist 
 sowohl in Excel als auch mit Reporting- 
Software-Lösungen möglich. Beide  Ansätze 
basieren methodisch auf der  gleichen 
 Vorgehensweise. Die Konzeption für die 
 Automation des Berichtswesens geht vom 
fertigen Sollzustand der  Berichte aus und 
wird Schritt für Schritt aus der Istsituation 
entwickelt. 

Im ersten Schritt wird das bestehende 
 Berichtswesen inklusive aller Anforde rungen 
analysiert und beschrieben:

 Welche Berichte gibt es?
  Welche Informationen befinden sich im 

Berichtskopf bzw. in den Zeilen und 
Spalten?

  Wie häufig werden die Berichte aktualisiert? 
  Welchen Empfängern werden die Berichte 

zur Verfügung gestellt?
  Wie werden die Berichte zur Verfügung 

gestellt? 

Im zweiten Schritt wird geprüft, wo sich die 
Berichtsinformationen in Form von Daten 
befinden. Zur Erstellung des Berichts wesens 
müssen eine oder mehrere Datenquellen 
über Schnittstellen angesprochen werden. 
Wichtige Quellen für das Berichtswesen 
sind ERP-Systeme (Enterprise  Resource 
 Planning), deren Bestandteile u. a. die Finanz-
buchhaltung, die Warenwirtschaft oder CRM-
Systeme (Customer-Relationship-Manage-
ment) sind. Für Unternehmensgruppen und 
Konzerne ist die Zusammenführung von 
 dezentral  vorliegenden Daten eine große 
Heraus forderung. 

Zum einen basieren Schnittstellen auf dem 
ETL-Prinzip: Extrahieren, Transformieren, 
Laden. Zum anderen gibt es zwei Formen 
von Schnittstellen: teilautomatisierte und 
vollautomatisierte. Während bei der teil-
automatisierten Schnittstelle noch Prozesse 
von Hand gestartet oder gestoppt werden, 
führen vollautomatische Schnittstellen alle 
Vorgänge regelbasiert systemseitig durch.

Datenquellen können vielfältige Informa-
tionen beinhalten, die mitunter nicht im 
 Berichtswesen verwendet werden. Deshalb 
werden bei der Datenextraktion Informatio-
nen aus der Datenquelle durch das Ein-
schränken von Tabellen, Spalten, Zeilen oder 
Feldinhalten gefiltert. Übernommen werden 
nur die Daten, die anschließend im Berichts-
wesen benötigt werden. Der Zugriff auf  
die Datenquelle wird z. B. durch eine ODBC-
Verbindung (Open Database Connectivity) 
durchgeführt. Vollautomatische Schnitt-
stellen verbinden Datenquellen mit einer 
zentralen Datenhaltung. Über diese Ver-
bindung kann die zentrale Datenhaltung 
 befüllt und  aktualisiert werden.

Im dritten Schritt werden die zentralen 
 Daten für das Berichtswesen optimiert auf-
bereitet. In der Regel müssen die Daten 
 dafür transformiert werden. So werden z. B. 
Datumsformate aus einem US- Format von 
06/09/2017 in ein deutsches Format 
(09.06.2017) überführt. Ein weiteres Bei-
spiel ist die Umwandlung von Punkt und 
Komma als Dezimaltrennzeichen. 

In diesem Schritt werden auch Zwischen-
ergebnisse kalkuliert, die ansonsten  mühsam 
im Bericht in Formeln berechnet werden 
müssten. Dadurch sind die  Berichte erstens 
einfacher und übersicht licher und zweitens 
schneller verfügbar.

Im vierten Schritt werden die Zahlen in das 
Berichtswesen – in den jeweiligen  Bericht – 
übernommen. Der Bericht wird dafür ein-
malig erstellt und gestaltet. Über Auswahl-
felder zieht der Bericht sich  dynamisch  
die definierten Informationen aus dem 
 zentralen Datenbestand. Die  Erstellung und 
Aktualisierung z. B. des Monats berichts-
wesens lässt sich auf diesem Weg sehr 
 komfortabel und schnell  optimieren.

Im fünften Schritt werden die Abfragen und 
Skripte zur Datenextraktion, zur Daten-
transformation und zum Datenladen als ein 
zusammenhängender Vorgang  gespeichert 
und in die Zeitsteuerung der Schnittstelle 
eingebunden. Dadurch  können Schnittstel-
len zu festgelegten Terminen laufen und 
Daten aktualisieren. Ferner können sie zu 
beliebigen Zeitpunkten manuell gestartet 
werden. Im Idealfall decken Schnittstellen 
auch die Daten sicherung vom Berichts-
wesen ab. 

IT-Lösungsansätze

Microsoft Excel ist im Finanzbereich weit-
verbreitet. Für eine Automation im Excel-
Umfeld können folgende Zusatzkomponen-
ten verwendet werden: Power Query und 
Power Pivot. Darüber hinaus bieten sich 
 Microsoft Power BI und Microsoft BI auf 
 Basis des SQL-Servers an. Microsoft BI kann 
als führende Software-Lösung  bezeichnet 
werden. Daneben gibt es eine Vielzahl von 
Lösungsanbietern, mit deren Software die 
Automation des Berichts wesens möglich ist. 
 
Es gibt beispielsweise offene Lösungen, mit 
denen alle Unternehmensbereiche im 
 Berichtswesen abgebildet werden können. 
Ebenso gibt es standardisierte Lösungen, 
mit denen wiederkehrende Sachverhalte 
und Anforderungen einzelner Unter-
nehmensbereiche umgesetzt werden. 

Fazit

Die Automation des Berichtswesens bringt 
wesentliche Vorteile. Sie ermöglicht eine si-
gnifikante Steigerung von Effizienz,  Qualität 
und Verlässlichkeit der Daten und somit des 
Berichtswesens. Welcher  Lösungsansatz im 
Einzelfall zu bevorzugen ist, muss aus den 
unternehmensindividuellen Anforderungen 
abgeleitet werden. Die Auswahl und die 
 Einführung einer  ge eigneten Software zur 
Automation des Berichtswesens sind be-
sonders dann vorteilhaft, wenn eine Vielzahl 
von hetero genen Datenquellen zu integrie-
ren ist, und Informationen häufig in aktueller 
Form  benötigt werden.

Neben dem Berichtswesen sollte eine 
 Software-Lösung für die Unternehmens-
steuerung auch die Aspekte „Planung“ und 
„Analyse“  abdecken.

Schwerpunktthema

Unternehmenssteuerung mit automatisiertem Berichtswesen
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Am 26.06.2017 ist das Gesetz zur Um-
setzung der vierten EU-Geldwäschericht-
linie in Kraft getreten. Eingeführt wurde ein 
sogenanntes Transparenz register. Ziel dieser 
Neuerung ist, den wirtschaftlich Berechtigten 
zu identifizieren, der hinter den juristischen 
Personen des Privatrechts (z. B. GmbH, AG, 
e. V.) sowie in ein Register eingetragenen 
Personengesellschaften steht. Unter anderem 
sind  wirtschaftliche Verflech tungen wie 
Treuhandschaften, stille Beteiligungen oder 
Poolverträge anzuzeigen, die bislang nur 
dem Finanzamt bekannt waren. Alle im 
 Inland ansässigen Unter nehmen, unabhängig 
von ihrer Größe und Branche sowie von 
 sonstigen Verpflichtungen im Bereich der 
Geldwäscheprävention müssen sorgfältig 
prüfen, ob und wenn ja, welche  An gaben zu 
machen sind. 

Wirtschaftlich Berechtigte sind stets natür-
liche Personen, in deren Eigentum oder 
 unter deren Kontrolle ein Unter nehmen tat-
sächlich steht oder auf deren Veran lassung 
eine Transaktion durch geführt oder eine 
 Geschäftsbeziehung letztendlich begründet 
wird. Bei juristischen Personen wird das bei-

spielsweise angenommen, sobald eine na-
türliche  Person mehr als 25 % der Kapital-
anteile hält, mehr als 25 % der Stimmrechte 
 kontrolliert oder auf vergleichbare Weise 
Kontrolle ausübt. Im Transparenzregister 
sind neben Vor- und Nachnamen das 
 Geburtsdatum, der Wohnort und die Art 
bzw. der Umfang des wirtschaftlichen 
 Interesses anzugeben. 

Die gesetzlichen Vertreter der von der 
 Meldepflicht Erfassten müssen über prüfen, 
wer der jeweilige wirtschaftlich Berechtigte 
ist, und diesen erstmalig bis zum 01.10.2017 
an das Transparenzregister melden. Die 
Meldung gilt als erfüllt, wenn die geforderten 
Angaben bereits in einem anderen öffent-
lichen Register elektronisch zugänglich sind. 
So sind Eintragungen in  einer GmbH-Gesell-
schafterliste, die elektronisch im Handels-
register abrufbar ist, nicht gesondert 
 bekannt zu machen. 

Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Die An-
gaben im Transparenzregister sind nicht mit 
denen im Handelsregister vergleichbar. 
Während das Handelsregister die zivilrecht-

Wirtschaft und Recht 

Das neue Transparenzregister

lichen Beteiligungsverhältnisse wiedergibt, 
legt das Transparenzregister komplexe wirt-
schaftliche Verflechtungen offen, um die 
 dahinterstehenden natür lichen Personen 
aufzudecken (wirtschaftlich Berechtigte). 
Die Prüfung, ob die  An gaben im Handels-
register aktuell sind, ist deshalb nur der 
 erste Schritt.

Sollte trotz aller Nachforschungen nicht 
zweifelsfrei feststehen, wer wirtschaftlich 
Berechtigter ist, und sollten keine Hinweise 
auf Geldwäschetatbestände vorliegen, gilt 
der gesetzliche Vertreter oder ein geschäfts-
führender Gesellschafter als wirtschaftlich 
Berechtigter. Ein Verstoß gegen die Melde-
pflichten kann mit erheblichen Geldbußen 
bestraft werden.

Eine Einsichtnahme ist ins besondere Be-
hörden und Personen, die ein begründetes 
Interesse an der Einsicht nahme nach weisen 
können, möglich. In Deutschland führt   
der Bundesanzeiger das Trans parenz-
register. Die Registrierung erfolgt unter 
www.transparenzregister.de.

kunftskosten, etwa Miete bzw. Gebäude-
abschreibung, Betriebskosten, Reinigungs-
kosten, Erhaltungsaufwand und Zweit-
wohnungssteuer steuerfrei erstatten. Für 
Fahrtkostenerstattungen gilt, dass bei den 
Fahrten zu Beginn und Ende der DHHF die 
tatsächlichen Kilometer zählen, bei den 
 Familien- bzw. Wochenendheimfahrten die 
Entfernungskilometer sowie bei Flugreisen 
die nachgewiesenen Kosten. Die steuerfreie 
Erstattung der Verpflegungsmehraufwen-
dungen ist zeitlich beschränkt: Ab Begrün-
dung der DHHF können drei Monate lang für 
volle Abwesenheitstage 24 € und 12 € für 
Reisetage vom bzw. zum Haupthausstand 
gewährt werden. Nach mindestens vierwö-
chiger Abwesenheit vom Beschäftigungsort, 
z. B. aufgrund von Elternzeit, fängt ein neuer 
Dreimonatszeitraum an.

Auch bei beruflich veranlassten Umzügen 
sind steuerfreie Erstattungen möglich, wenn 
sich die Kosten im vom Bundesumzugskos-
tengesetz festgesteckten Rahmen bewegen. 
Neben doppelten Mietzahlungen und Kosten 
für eine Zwischenunterkunft kommen insbe-
sondere Kosten für den Transport des Haus-
rats, Reisekosten, Maklercourtage sowie 
Unterrichtskosten für Kinder in Betracht. 

Aufgrund der oft sehr hohen Kosten für 
DHHF und Umzug empfiehlt es sich, einen 
Höchstbetrag festzulegen.  Darüber hinaus-
gehende Kosten kann der Arbeitnehmer als 
Werbungskosten in der Einkommensteuer-
erklärung angeben.

Die Arbeitswelt hat sich in den ver gangenen 
 Jahren in vielen Branchen zu  einem Arbeit-
nehmermarkt gewandelt,  sodass die Arbeit-
geber kompetente  Fachkräfte oftmals nur 
noch mit Zusatzleistungen gewinnen können. 
Da geeignete Bewerber nicht  immer vor Ort 
wohnen, kann es sich an bieten, steuerfreie 
Er stattungen für einen doppelten Haushalt 
oder von Umzugs kosten in Aussicht zu stellen.

Von doppelter Haushaltsführung (DHHF) 
spricht man, wenn der Arbeitnehmer aus 
beruflicher Veranlassung am Ort der ersten 
Tätigkeitsstätte eine Zweitwohnung nutzt, 
gleichzeitig aber der Lebensmittelpunkt am 
Hauptwohnsitz liegt, wo ein eigener Haus-
stand vorhanden ist. In diesen Fällen kann 
der Arbeitgeber im Inland bis zu einem 
Höchstbetrag von 1.000 € monatlich Unter-

Alle Steuerzahler 

Arbeitgeberleistungen bei doppelter Haushaltsführung und Umzug
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Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen 
Urteil über die zeitliche Einschränkung für 
die Ausübung der Option zur Umsatzsteuer-
pflicht bei Grundstücksveräußerungen ent-
schieden. Nach bisheriger Rechtslage und 
Verwaltungsauffassung waren sowohl die 
Ausübung der Option als auch ihre Rück-
nahme noch möglich, solange die Steuer-
festsetzung anfechtbar war oder unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung stand. Gemäß 

dem jüngsten Urteil ist nun die Aufnahme 
der Optionserklärung in den notariellen 
Kaufvertrag nicht nur formelles Kriterium 
für die wirksame Optionserklärung, sondern 
auch der maßgebende Zeitpunkt.

Für die Praxis bedeutet das, dass nach 
 Abschluss des notariellen Kaufvertrags 
 keine Dispositionen mehr hinsichtlich der 
Steuerfreiheit bzw. Steuerpflicht möglich 

sind. Deshalb ist auch bei (vermeintlichem) 
Vorliegen von nicht steuerbaren Fällen von 
Grundstücksübertragungen wie beispiels-
weise im Zusammenhang mit einer 
 Geschäftsveräußerung im Ganzen, einem 
nicht steuerbaren Innenumsatz in einer 
 Organschaft oder in Umwandlungsfällen  
die vorsorgliche Option ratsam. Auf die 
 Formulierung der Option als unbedingte 
 Erklärung ist zu achten.

Umsatzsteuer

Option bei Grundstücksveräußerungen

Um Streitigkeiten in Erbfällen zu ver meiden, 
kann es vorteilhaft sein, dass erbberechtigte 
Kinder vorzeitig einen Pflichtteilsverzicht 
 erklären. Hierbei können auch Abfindungs-
zahlungen vereinbart werden, die die zu-
künftigen Erben an die ver zichtende Person 
zu leisten haben. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hatte in der Vergangenheit hierzu die 
 Meinung vertreten, dass es sich bei den 
Zahlungen zwar um eine Schenkung zwi-
schen den beteiligten Personen handle, die 
Schenkungsteuer aber wie bei einer Schen-
kung des zu künftigen Erblassers an den 
 Zuwendungsempfänger zu ermitteln sei. So 
wurde eine schenkungsteuerliche Gleich-
behandlung von zu Lebzeiten des Erblassers 
vereinbarten Abfindungszahlungen mit nach 
dem Tod vereinbarten Zahlungen erreicht.

In einer aktuellen Entscheidung hat der BFH 
nun erkennen müssen, dass das von ihm 
beabsichtigte Ziel tatsächlich nicht erreich-
bar ist, da es im Urteilsfall bei  mehreren 
Zahlungspflichtigen anderenfalls zu einer 
nicht gewünschten Verviel fachung der Frei-

beträge gekommen wäre. Er hat deshalb von 
seiner bisherigen Recht sprechung Abstand 
genommen und entschieden, dass Zahlungen 
durch die zukünftigen Miterben aufgrund 
von Pflichtteilsverzichten zu Lebzeiten des 
Erblassers ohne Besonderheiten wie andere 
Schenkungen auch zwischen dem Zahlungs-
pflichtigen und dem Zahlungsempfänger  
zu behandeln sind. Das bedeutet, dass 
 ausschließlich die Steuerklasse, Freibeträge 
und Vorschenkungen im Verhältnis dieser 
Personen maßgeblich sind. Durch die ge-
änderte Rechtsprechung kann es somit im 
Vergleich zu Zahlungen, die vom künftigen 
Erblasser geleistet werden, zu steuerlichen 
Mehrbelastungen kommen. 

Zukünftig sind Abfindungszahlungen für 
Pflichtteilsverzichte, die zu Lebzeiten des 
Erblassers vereinbart werden, damit schen-
kungsteuerlich wie folgt zu be handeln: Ver-
zichtet ein Erbberechtigter zu Lebzeiten der 
Eltern auf seinen Pflichtteilsanspruch gegen 
Abfindung vom  künftigen Erblasser, bemisst 
sich die Schenkungsteuer in der Regel nach 

der Steuerklasse I mit entsprechenden Frei-
beträgen von 400.000 €, wobei etwaige 
Vorschenkungen zu berücksichtigen sind. 
Erhält der Verzichtende die Abfindungszah-
lungen hingegen von den künftigen Erben, 
handelt es sich nach neuer Rechtsprechung 
um eine freigebige Zuwendung zwischen 
diesen Personen, die bei Geschwistern 
regel mäßig nach der Steuerklasse II mit 
 einem Freibetrag von 20.000 € besteuert 
wird, wobei nur Vorschenkungen zwischen 
den beteiligten Personen berücksichtigt 
werden. Der die Abfindung zahlende Erbe 
kann diesen Betrag bei Eintritt des Erbfalls 
 unverändert als Kosten zur Erlangung des 
Erwerbs abziehen. 

Angesichts der geänderten Rechtsprechung 
ist es nun aus schenkungsteuer licher Sicht 
im Regelfall vorteilhaft, wenn der zukünftige 
Erblasser eine Ab findung für den Pflichtteils-
verzicht leistet, da eine günstigere Steuer-
klasse und  höhere Freibeträge zur Ver-
fügung stehen. In die Einzelfallprüfung sind 
eventuelle Vorschenkungen einzubeziehen. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Abfindungen für Pflichtteilsverzichte durch zukünftige Miterben

dass sie diesen Teil der Allgemeinheit nicht 
fördern will. Dieses Urteil hat grundlegende 
Bedeutung, da es klar macht, dass der Maß-
stab für die Beurteilung, ob die Förderung 
der Allgemeinheit vorliegt, der Grundrech-
tekatalog ist. Diese Aussage kollidiert nicht 
mit der Vereinigungsfreiheit. Die Logen-
brüder  haben das Recht, ihre Sozietät nach 
ihrem Satzungszweck zu gestalten. Sie 
 können aber nicht verlangen, dass die All-
gemeinheit ihr Tun durch von der Steuer 

Alle Steuerzahler

Freimaurerlogen wegen der Beschränkung auf männliche Mitglieder nicht 
gemeinnützig

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem 
aktuellen Urteil entschieden, dass Frei-
maurerlogen (Logen) keine gemeinnützigen 
Zwecke fördern, da sie nicht der Förderung 
der  Allgemeinheit dienen. Die Logen sind  
– nach deren Aussagen – eine auf vaterländi-
scher und christlicher Grundlage beruhende 
Vereinigung wahrheits liebender, ehrenhafter 
Männer zur Pflege der Freimaurerei. Frauen 
sind vom Erwerb der  Mitgliedschaft ausge-
schlossen. Damit gibt die Loge zu erkennen, 

abzieh bare Spenden nachhaltig unterstützt. 
Es bleibt abzuwarten, ob diese Grundaus-
sage auch anderen gemeinnützige Vereini-
gungen, die ent weder nur Männer oder nur 
Frauen als  Mitglieder zulassen, treffen wird. 
Der BFH hat in einer Pressemitteilung jeden-
falls auf ähnliche Probleme bei Schützen-
bruderschaften, Männergesangsvereinen 
oder Frauenchören hingewiesen.
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Kleine Aufmerksamkeiten und Präsente 
 er halten nicht nur die Freundschaft. Auch 
im  Geschäftsleben gehören Geschenke zur 
üblichen Beziehungspflege. Der Beschenkte 
muss allerdings regelmäßig das Geschenk 
wie eine Einnahme versteuern. Um den 
Empfänger nicht mit Steuerfragen infolge 
seiner Zuwendung zu belasten, kann der 
schenkende Unternehmer das Geschenk 
vorab pauschal mit 30 % des Kaufpreises 
zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuer versteuern.

Grundsätzlich richtet sich die Abziehbarkeit 
der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe 
 danach, ob der Geschenkewert selbst als 
Betriebsausgabe abziehbar ist oder nicht. 
Aufwendungen für Geschenke an Ge-
schäftsfreunde sind als Betriebsaus gabe ab-
ziehbar, solange der Geschenkewert 35 € 
pro Empfänger und Jahr nicht  überschreitet. 
In einer aktuellen Ent scheidung nimmt der 
Bundesfinanzhof (BFH) allerdings an, dass 
die übernommene  Pauschalsteuer in die 
 Berechnung der 35-€-Freigrenze einzube-
ziehen ist. Der Wert des Geschenks und die 

Pauschalsteuer werden damit zusammen 
gerechnet. Überschreitet die Summe dann 
den Betrag von 35 €, entfällt der Betriebs-
ausgabenabzug. Nach Auffassung des BFH 
stellt die  übernommene Pauschalsteuer 
nämlich ein zweites Geschenk dar. 

Diese Entscheidung des BFH führte in der 
Praxis zu Irritationen, da eine solche 
 Berechnungsweise nicht nur schwer zu 
handhaben ist, sondern auch der bisher 
 gängigen Besteuerungspraxis widerspricht. 
Erstaunlicherweise stellt sich die Finanz-
verwaltung nun gegen den BFH: Zwar wird 
das Urteil über den entschiedenen Einzel- 
fall hinaus angewendet und im Bundes-
steuerblatt veröffentlicht. Das gilt aber nicht 
für die Berechnung der Freigrenze von 35 €. 
Im Bundessteuerblatt wird eine  Fußnote  
als  Regieanweisung gesetzt und auf das 
 bis herige Verwaltungs schreiben aus dem 
Jahr 2015 verwiesen. Damit bleibt es bei  
der  bisherigen Rechtsanwendung! Für  
den Betriebs aus gaben abzug ist allein der 
 Geschenke wert maßgeblich. 

Kommentar

Finanzverwaltung stellt sich auf die Seite der  
Steuerpflichtigen – gegen den BFH!

Die partielle Nichtanwendung des Urteils  
ist zwar zu begrüßen und dürfte vielen 
 Unternehmern die Bestellung der Geschäfts-
geschenke für die anstehende Weihnachts-
zeit erleichtern. Die Freigrenze von 35 € ist 
aber längst nicht mehr zeitgemäß. Schon 
mit einem durchschnittlichen Blumenstrauß 
zuzüglich Versandkosten kann diese leicht 
überschritten werden. Von einem unan-
gemessenen Repräsentationsaufwand, den 
man mit dem Betriebsausgabenabzugs-
verbot eigentlich bestrafen wollte, ist der 
Gesetzgeber weit entfernt.

Gewährt der Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer eine Gehaltserhöhung, übersteigt 
der dafür vom Arbeitgeber aufzuwendende 
Betrag den an den Arbeitnehmer tatsächlich 
ausbezahlten erheblich; Grund sind Steuern 
und gegebenenfalls Sozialversicherungs-
beiträge. Attraktiv für beide Seiten sind des-
halb lohnsteuer- und sozialversicherungs-
freie Gehaltsbestandteile. Spätestens seit 
der Lockerung der Formvorschriften sind die 
Waren- oder Tankgutscheine in Höhe von 
monatlich 44 €  inklusive Umsatzsteuer weit 
ver breitet. Neben der Möglichkeit, dem 
 Mit arbeiter ein betriebliches Mobiltelefon 
ohne Betragsbegrenzung lohnsteuer- und 
sozialver sicherungsfrei für seine private 
Nutzung zur Verfügung zu stellen, kann der 
Arbeitgeber auch die  Prepaidkarten der 

 privaten Mobiltelefone lohnsteuer- und 
sozial versicherungsfrei aufladen, sofern die 
 monatliche Freigrenze von 44 € nicht über-
schritten wird und das Guthaben nicht bar 
ausgezahlt werden kann. 

Bekommt der Mitarbeiter zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn eine 
 gesonderte Gratifikation, kann ihm diese  
in Form einer Kreditkartenaufladung in Höhe 
von maximal 10.000 € pro Jahr  zu gewendet 
werden. Darauf hat der  Arbeitgeber die 
 pauschale Lohnsteuer nach § 37b EStG, d. h. 
30 % zuzüglich  Solidaritätszuschlag und 
pauschaler  Kirchensteuer, zu ent richten. Zu-
sätzlich fallen Sozialver sicherungsbeiträge 
an,  sofern der Mit arbeiter die Beitrags - 
be messungsgrenzen nicht überschreitet. 

Voraussetzung ist, dass die Kreditkarte 
 keine Barabhebungen, Überziehungen, den 
Kauf von Fremd währungen und Über-
weisungen zulässt. Mit dieser Karte darf der 
Mitarbeiter  Waren unterschiedlichster Art, 
z. B. Reisen, erwerben. Aufgrund der 
 pauschalen Lohnsteuer und der Sozial -
versicherungspflicht ist diese Form der 
 Sonderzahlung vor wiegend für Mitarbeiter 
interessant, deren Lohnsteuer sich im 
 Spitzensteuersatz  bewegt. 

Bezüglich der anfallenden Kreditkarten-
gebühren und Nebenkosten besteht derzeit 
Rechtsunsicherheit, ob sie in die Höchst-
grenzen (44 € monatlich oder 10.000 €) 
einzu beziehen sind. Es ist  deshalb ratsam, 
die Grenzen nicht in Gänze auszureizen. 

Alle Steuerzahler 

Moderne Mitarbeiterentlohnung – Prepaidkarten  und Kreditkarten  

Dr. Johannes A. Huber
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Geschäftsführer und Partner der ATG
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Das deutsche Steuergesetz kennt eine 
Norm, die den Anspruch einer ausländi-
schen Kapitalgesellschaft auf die Ermäßi-
gung der Kapitalertrag- oder Abzugsteuer, 
die aufgrund eines Doppelbesteuerungs-
abkommens oder nationaler Vorschriften zu 
gewähren ist, einschränkt. Der Gesetzgeber 
will damit missbräuchliche Gestaltungen 
vermeiden. Von der Reduzierung der Abzug-
steuer sind ausländische Gesellschaften 
aus geschlossen, an denen – unmittelbar 
oder mittelbar – natürliche Personen betei-
ligt sind, denen die Erstattung oder Frei-
stellung nicht zustände, wenn sie diese Ein-
künfte ohne Zwischenschaltung dieser 
 Gesellschaft  erzielten. Dies gilt nur insoweit 
als die von der aus  län dischen  Gesellschaft 

im betreffenden Wirtschaftsjahr erzielten 
Bruttoerträge nicht aus  eigener Wirt-
schaftstätigkeit stammen. Des weiteren 
setzt die Besteuerung in Deutschland vor-
aus, dass für die Einschaltung der aus-
ländischen Gesellschaft wirtschaftliche 
oder sonst beachtliche Gründe fehlen, und 
die ausländische Gesellschaft nicht mit 
 einem für ihren Geschäftszweck angemes-
sen eingerichteten Geschäfts betrieb am 
 allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil-
nimmt. Die Regelungen sind in ihrer An-
wendung äußerst komplex.  Betreffend 
 Auslandskapitalgesellschaften, die im 
 Gemeinschaftsgebiet ansässig sind, stellt 
sich zudem immer wieder die Frage, ob die 
Norm nicht europarechtswidrig ist.

Unternehmensbesteuerung

Zwischenschaltung von Auslandsgesellschaften  

Die sogenannte § 6b-Rücklage war und  
ist ein beliebtes Gestaltungsinstrument,  das 
es unter Umständen erlaubt, die Versteue-
rung aufgedeckter stiller  Reserven im Inter-
esse der Reinvestition der freige wordenen 
Bruttomittel zu vermeiden. Das wird 
 praktisch dadurch erreicht, dass die stille 
Reserve bis zur Investition in einer das Ein-
kommen mindernden Rücklage „geparkt“ 
und im Zeitpunkt der Reinves tition von den 
neuen Anschaffungskosten abgezogen wird. 
Die Über tragung solch  einer § 6b-Rücklage 
setzt  unter anderem voraus, dass die ange-
schafften oder her gestellten Ersatzwirt-
schaftsgüter zum Anlage vermögen einer 
 inländischen Betriebs stätte des Steuer-
pflichtigen gehören. Aufgrund europarecht-
licher Bedenken wurde 2015 – auch mit 
 Wirkung für die Ver gangenheit – eine 

Unternehmensbesteuerung

Übertragung einer § 6b-Rücklage auf eine EU-Betriebsstätte

Das Finanzgericht (FG) Köln bezweifelt nun 
die Vereinbarkeit dieser Missbrauchsvor-
schrift mit dem Europarecht. Aus zwei 
Gründen hat sich das FG an den Euro-
päischen  Gerichtshof gewandt. Zum einen 
wird die Verhältnismäßigkeit der Regelung 
in  Zusammenhang mit der Niederlassungs-
freiheit in der EU angezweifelt. Zum  anderen 
könnte auch die im Unionsrecht verankerte 
Mutter-Tochter-Richtlinie, die eine steuer-
freie Gewinnausschüttung ins EU-Ausland 
vorsieht, der nationalen Missbrauchsvor-
schrift im Wege stehen.

 Stundungsregel bei Ersatzinvestitionen im 
EU-/EWR-Raum eingeführt, die aber in  ihrer 
Wirkungsweise in nahezu allen Fällen hinter 
derjenigen in Inlandsfällen zurückbleibt. 

Gegenstand eines letztlich vom Bundes-
finanzhof (BFH) zu entscheidenden Falls 
war nun die Frage, ob es unionsrechtlich zu 
beanstanden ist, dass die auf den Ver-
äußerungsgewinn entfallende Steuer nur 
gestundet wird bzw. – falls nein – ob gegen  
den nur fünfjährigen Stundungszeitraum 
 Bedenken bestehen. Beides verneinte der 
BFH – zwar ohne den Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) einzubinden, jedoch unter 
Zugrundelegung dessen Recht sprechung. Ob 
der BFH hier die Rechtsprechung des EuGH 
zutreffend interpretiert, darf bezweifelt 
 werden. Allerdings haben betreffende 

 Steuerpflichtige regelmäßig keine Möglich-
keit, ihr Anliegen selbst an den EuGH heran-
zutragen bzw. die Anrufung desselben durch 
das nationale Gericht zu erzwingen. Der 
EuGH wird deshalb nur dann Gelegenheit 
haben, sich selbst zu der Frage zu äußern, 
wenn etwa ein Finanzgericht in künftigen 
Fällen europarechtliche Zweifel hegt und 
sich bereits erstinstanzlich zur Anrufung des 
EuGH entscheidet. Da aber die Europäische 
Kommission  derzeit nun schon zum zweiten 
Mal im  Zusammenhang mit § 6b EStG  
im Rahmen eines Vertragsverletzungsver-
fahrens gegen die Bundesrepublik vorgeht, 
besteht auf  diesem Weg Hoffnung auf eine 
Aus weitung des Anwendungsbereichs bzw. 
der  Wirkungsweise des § 6b EStG auch in 
grenzüberschreitenden Konstellationen. 

Diese Rechtsprechung führt der BFH nun-
mehr fort. In einem aktuellen Streitfall  sahen 
die Optionsbedingungen zusätzlich ein Wahl-
recht der AG vor, die Ansprüche aus dem 
Optionsprogramm durch Geldzahlungen zu 
erfüllen bzw. bereits zugeteilte  Aktien unter 
bestimmten Voraus setzungen wieder zurück-
zukaufen. So lange diese Ersetzungs- bzw. 
Rückkaufsbefugnis der AG nicht konkret 
rechts verbindlich aus geübt wird, scheidet 
die Passivierung einer Rückstellung für un-
gewisse Verbindlichkeiten aus. 

Das Gericht geht zum einen von ausge - 
g lichenen Pflichten der Vertragsparteien im 
Rahmen eines schwebenden Geschäfts aus. 
Zum anderen scheitert eine Rückstellungs-
bildung hinsichtlich der Ansprüche der 
 Optionsberechtigten auf Barausgleich dar-
an, dass die Verbindlichkeiten weder recht-
lich entstanden noch wirtschaftlich ver-
ursacht sind. Erst ab Ausübung des Erset-
zungswahlrechts  besteht eine Leistungspflicht 
auf Barausgleich anstatt Aktienzuteilung, 
sodass eine aufwandswirksame Passivie-
rung in Betracht kommt. 

Aktienoptionsprogramme zugunsten von Mit- 
arbeitern gewinnen in der Praxis zunehmend 
an Bedeutung. Neben den Anreiz- und Ver-
gütungsaspekten müssen auch steuerliche 
Effekte berücksichtigt werden. Der Bundes-
finanzhof (BFH) hatte bereits 2010 ent-
schieden, dass  weder die Ein räumung noch 
die Ausgabe von Aktien optionen, die mit 
 einer be dingten Kapitalerhöhung verbunden 
sind, zu Personal aufwand führen. Vielmehr 
wird bei Überlassung der Aktien lediglich 
erfolgsneutral die Kapitalerhöhung bei der 
Aktiengesellschaft (AG) gebucht. 

Unternehmensbesteuerung

Keine Rückstellungen für ein Aktienoptionsprogramm 
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Finanzver waltung davon aus, dass zusätzlich 
ein schenkungsteuerlich relevanter Vorgang 
im Verhältnis der GmbH zur begünstigten 
nahestehenden Person vorliegt.

Zur Begründung eines solchen Nahestehens 
reicht jede Beziehung zwischen  einem 
 Gesellschafter und einem Dritten aus, die 
den Schluss zulässt, sie habe die Vorteils-
zuwendung der Kapitalgesellschaft an den 
Dritten beeinflusst. Das können  Beziehungen 
familienrechtlicher, gesellschaftsrechtlicher, 
schuld rechtlicher oder tatsächlicher Art 
sein. Der Bereich des  Nahestehens wird weit 
gezogen. Die Zuwendung eines Vermögens-
vorteils an eine  nahestehende Person ist 
unabhängig  davon als vGA zu beurteilen,  
ob auch der Gesellschafter selbst ein 

vermögens  wertes Interesse an dieser Zu-
wendung hat. Der Gesellschafter muss auch 
nicht beherrschend an der GmbH beteiligt 
sein. Eine vGA scheidet nur dann aus, wenn 
nachgewiesen werden kann, dass die 
 Vermögenszuwendung von der GmbH an 
die nahestehende Person auf einem eigen-
ständigen betrieblichen (angemessenen) 
Vertragsverhältnis beruht. Vor diesem Hin-
tergrund hat der Bundesfinanzhof in  einem 
aktuellen Streitfall eine vGA an eine zu 45 % 
beteiligte Gesellschafterin einer GmbH 
 angenommen, die auf einem überhöhten 
Gehalt zugunsten ihres in einem gemein-
samen Haushalt wohnenden Lebensge-
fährten beruhte. 

Zahlungen einer GmbH mindern nur dann 
deren steuerlichen Gewinn, wenn eine 
 betriebliche Veranlassung vorliegt. Zuwen-
dungen der GmbH an ihren Gesellschafter, 
die einen solchen betrieb lichen Zusammen-
hang vermissen lassen, gelten als verdeckte 
Gewinnausschüttung (vGA). Eine vGA kann 
jedoch auch dann vorliegen, wenn der 
 unmittelbare Ver mögensvorteil (= Vermö-
gensnachteil der GmbH) nicht dem Gesell-
schafter selbst, sondern einer ihm nahe-
stehenden  Person zugutekommt. In diesem 
Fall muss dennoch der Gesellschafter die 
vGA versteuern, wobei an genommen wird, 
dass dieser die von ihm versteuerte vGA an 
die nahestehende Person weiterreicht, bei 
der dann keine weitere Einkommensbe-
steuerung stattfindet. Allerdings geht die 

Unternehmensbesteuerung

Zahlungen an nahestehende Personen eines GmbH-Gesellschafters

Die Finanzverwaltung äußert sich in einer 
aktuellen Verfügung zur Frage, ob eine  so- 
genannte stehengelassene Verbindlichkeit 
einer Gesellschaft gegenüber einem  ihrer 
Gesellschafter im Fall der Liquidation der 
Gesellschaft aufzulösen ist. In der  Praxis 
handelt es sich hierbei in der Regel um 
 Darlehensverbindlichkeiten gegenüber den 
Gesellschaftern, die zur Vermeidung einer 
Insolvenzantragspflicht einen Rang rücktritt 
vereinbart haben. Die Finanz verwaltung 
stellt hierzu im Einklang mit der Rechtspre-
chung fest, dass allein in der  Beantragung 
oder Zustimmung des Gläubigers zur Liqui-
dation kein Forderungs verzicht zu sehen ist. 
Die  Verbindlichkeit ist weiterhin zu passivie-
ren, da sie unver ändert eine wirtschaft liche 
Belastung beim Schuldner darstellt – und 
zwar auch dann, wenn dieser ver mögenslos 

ist. Die wirtschaftliche Be lastung entfällt 
erst, wenn bei objektiver Würdigung der 
Verhältnisse angenommen werden kann, 
dass der Gläubiger seine  Forderung nicht 
mehr geltend machen wird. Im Umkehr-
schluss bedeutet das, dass selbst der voll-
ständige Abschluss des Liquidationsver-
fahrens durch Löschung der Gesellschaft 
nicht zu einem Wegfall der wirtschaftlichen 
Belastung führt. Die  Löschung lässt keine 
Rückschlüsse auf den Willen des Gläubi-
gers, seine Forderung geltend zu machen, 
zu.

Ferner erklärt die Finanzverwaltung, dass 
ein Rangrücktritt, der zur Vermeidung  einer 
insolvenzrechtlichen Überschuldung erklärt 
wurde und den Anforderungen der aktuellen 
Rechtsprechung des Bundes gerichtshofs 

Unternehmensbesteuerung 

Auflösung von Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(BGH) entspricht, keine Auswirkungen  
auf die handels- und steuer bilanzielle 
 Behandlung der betroffenen Verbindlichkei-
ten hat. Ein solcher Rang rücktritt führt nicht 
zu einem Wegfall der wirtschaftlichen 
 Belastung. Eine Bezugnahme auf die Tilgung 
aus dem sonstigen freien Vermögen in der 
Rangrücktrittsklausel ist damit für insol-
venzrechtliche Zwecke, aber auch für die 
fortbestehende Passivierung in Handels- 
und Steuerbilanz nicht geboten. Das neue 
Konzept des BGH macht die Tilgung der im 
Rang zurückgetretenen Verbindlichkeit von 
dem Nichteintritt der (drohenden) Über-
schuldung oder Zahlungsunfähigkeit ab-
hängig und gerade nicht von einer Tilgung 
aus  bestimmten Vermögenspositionen  
(vgl. bereits Wirtschaft & Steuern aktuell, 
 Ausgabe 3/2015). 

  

Wir laden Sie am Mittwoch, den 18.10.2017, 
um 8:30 Uhr herzlich zu unserem 1. Arbeits-
rechtlichen Frühstücksseminar ein. Die 
 Veranstaltung findet in unseren Büroräumen 
in Kempten statt. Im Rahmen der Veran-
staltung werden wir zunächst die aktuellen 
arbeitsrechtlichen Gesetzesänderungen und 
eine wichtige neue Geschäftsanweisung der 
Bundesagentur für Arbeit erläutern sowie 

einen Überblick über die wichtigsten 
 Leitentscheidungen der arbeitsgerichtlichen 
Rechtsprechung der letzten Monate geben. 
Abschließend sollen einige typische Rechts-
probleme in Zusammenhang mit der Eltern-
zeit angesprochen werden. Ziel der Veran-
staltung ist es, Sie über Möglichkeiten und 
Problemstellungen im Arbeitsrecht auf dem 

Laufenden zu halten. Nutzen Sie außerdem 
die Gelegenheit zu weiterem fachlichen 
Austausch!

Nähere Informationen und Anmeldung bei 
Renate Schwemmer telefonisch unter 
0831-25297-133 oder per E-Mail an  
r.schwemmer@atg.de

Veranstaltungshinweis

1. Arbeitsrechtliches Frühstücksseminar
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Der Bundesfinanzhof zweifelt daran, dass 
die Erteilung von Fahrschulunterricht zum 
Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B (Fahr-
zeuge bis 3.500 kg, in erster Linie also Pkw) 
und C1 (Fahrzeuge bis 7.500 kg) der Um-
satzsteuer unterliegt. Nach nationalem Recht 
sind diese Unterrichtsleistungen steuer-
pflichtig. Das Gericht hält es jedoch für 
 möglich, dass diese Leistungen aus Gründen 
des Unionsrechts steuerfrei sind. Es hat die 
Frage der Umsatzsteuerpflicht deshalb dem 
Gerichtshof der Europäischen Union zur 
Klärung vorgelegt. Die Entscheidung ist für 
alle Fahrschulen von Bedeutung: Umsatz-
steuerbescheide sollten daher offen gehalten 
werden.

grierte Anlage handelt. Bei dachintegrierten 
PV-Anlagen ist ein Wechsel zur Kleinunter-
nehmerregelung ohne teilweise Rückzahlung 
von Vorsteuer dagegen erst nach zehn 
 Jahren möglich. 

Die Einspeisung von Strom ins öffentliche 
Netz ist einkommensteuerlich relevant, 
wenn Gewinnerzielungsabsicht besteht. Nur 
in diesem Fall gilt das Betreiben einer PV-
Anlage als gewerbliche Tätigkeit: Gewinne 
sind steuerpflichtig, wohingegen Verluste 
die Einkommensteuerlast durch Verrechnung 
mit anderen Einkünften vermindern können. 
Gewinnerzielungsabsicht ist gegeben, wenn 
eine positive Totalgewinnprognose über die 
geschätzte Laufzeit der Anlage vorliegt. 
Aufgrund der sukzessiven Absenkung der 
Vergütungssätze für den eingespeisten Strom 
kann diese insbesondere bei fremdfinan-
zierten Anlagen auch negativ ausfallen. Als 
Einnahmen sind neben der erhaltenen 
 Vergütung für den eingespeisten Strom auch 
fiktive Einnahmen für den selbstverbrauchten 
Strom anzusetzen. Die Frage der Gewinn-
erzielungsabsicht wird bisher kaum einmal 
thematisiert. In Bayern gehen die Finanz-
ämter regelmäßig vom Vorliegen eines 
 Gewerbebetriebs aus und erkennen auch 
Verluste steuerlich an. Eine Garantie, dass 
das auch zukünftig so bleibt, gibt es aller-
dings nicht. Entscheidet sich der Anlagen-
betreiber umsatzsteuerlich gegen den 
 Vorsteuerabzug, sind das Abschreibungs-
volumen der PV-Anlage und somit auch die 
jährlichen Ausgaben höher. Auch dies ist bei 
der Entscheidung über das umsatzsteuer-
liche Wahlrecht zu berücksichtigen.

Umsatzsteuer

Fahrschulunterricht 
weiterhin steuerpflichtig?

Alle Steuerzahler

Photovoltaikanlagen: Eigennutzung des produzierten 
Stroms hat steuerliche Tücken 

Immer häufiger werden nicht nur Photovol-
taikanlagen (PV-Anlage) montiert, sondern 
auch die technischen Voraussetzungen 
 geschaffen, den produzierten Strom direkt 
im eigenen Haushalt zu verbrauchen. Steuer-
liche Regelungen für PV-Anlagen, die aus-
schließlich in das Netz einspeisen, lassen 
sich nicht ohne weiteres auf Fälle mit teil-
weisem Eigenverbrauch übertragen. Häufig 
werben Verkäufer von PV-Anlagen damit, 
dass der Käufer letztendlich nur mit dem 
Nettopreis der Anlage belastet ist, weil die 
im Preis enthaltene Umsatzsteuer vom 
 Finanzamt erstattet wird. Auf den ersten 
Blick ist das zutreffend: Bei Verzicht auf die 
Kleinunternehmerregelung ist der volle 
 Abzug aus den Anschaffungskosten der 
 PV-Anlage möglich. Soweit der Strom selbst 
genutzt wird, steht der Möglichkeit des 
 Vorsteuerabzugs jedoch ein erheblicher 
Nachteil gegenüber: Für den Eigenverbrauch 
muss Umsatzsteuer an das Finanzamt abge-
führt werden – und die muss der Anlagen-
betreiber aus eigener Tasche bezahlen.  
Den erstatteten Vorsteuern stehen damit 
spätere Zahlungen gegenüber, sodass der 
Erstattung insoweit nur noch eine Finan-
zierungsfunktion zukommt. Hinzu kommt 
administrativer Aufwand durch die Abgabe 
von  Umsatzsteueranmeldungen. Ab dem 
sechsten Jahr nach Inbetriebnahme der 
 PV-Anlage ist in der Regel der Übergang zur 
Kleinunternehmerregelung sinnvoll, damit 
zumindest ab dann keine Umsatzsteuer 
mehr auf den Eigenverbrauch anfällt; auch 
Erklärungspflichten entfallen. Die beim Kauf 
erstatte Vorsteuer darf er vollständig behal-
ten, sofern es sich um eine so genannte 
Aufdachanlage und nicht um eine dachinte-

Ein Erwerb von Todes wegen unterliegt  
der Erbschaftsteuer. Sind weder der Erblas-
ser im Zeitpunkt seines Todes noch der Er-
werber Inländer, bezieht sich die inländische 
(beschränkte) Steuerpflicht lediglich auf den 
Teil des Vermögensanfalls, der in Inlands-
vermögen besteht. In Fällen der unbe-
schränkten Steuerpflicht bleibt der Erwerb 
eines Ehegatten in Höhe von 500.000 € 

steuerfrei. Bei beschränkter Steuerpflicht tritt 
an die Stelle des Frei betrags von 500.000 € 
ein Freibetrag von lediglich 2.000 €. 

In dieser Ungleichbehandlung sieht der 
 Bundesfinanzhof einen Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit der EU. Deshalb ist 
die Vorschrift auf Fälle der beschränkten 
Steuerpflicht nicht anwendbar. Anstelle des 

aus unionsrecht lichen Gründen nicht an-
wendbaren Freibetrags in Höhe von nur 
2.000 € tritt damit entsprechend der bei 
unbeschränkter Steuerpflicht maßgebende 
Freibetrag in Höhe von 500.000 €.  Dieser 
ist in voller Höhe und nicht nur  anteilig nach 
dem  Verhältnis des Werts des steuerpflich-
tigen Inlandsvermögens zum Wert des 
 gesamten Erwerbs zu gewähren. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Ehegattenfreibetrag für beschränkt Steuerpflichtige 
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Konzeption und Realisation:
valido marketing services GmbH

Unser Service im Internet
Dieses aktuelle Heft, aber auch ältere Ausgaben
und weitere Informationsbroschüren finden Sie
unter unserer Internetadresse www.atg.de in der 
Rubrik „Publikationen“.

Die oben stehenden Texte sind nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wechsel der 
Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, 
Haftung und Gewähr auszuschließen.


